










































































































Jensberg ( 42,5 ha) 

nd Port Gemeinde: Aegerten u 

Längholz (5,5 ha) 

Gemeinde: Biel 

Büttenberg (9,4 ha) 

Gemeinde: Biel 



Die Sorge um die Erhaltung und Nutzung der Wälder war natürlich nicht nur 

ein Problem der Burgergemeinde Nidau. Der Auftrag, die Wälder vernünftiger 

zu bewirtschaften, ging vom Staat Bern aus. Der Grosse Rat erliess am 6.4.1753 

ein Dekret zur «Vorsorge wider den Holzmangel», in dem er u.a. Waldrodun­

gen zur Gewinnung von Weid- oder Ackerland verbot, eine sorgfältige Auffor­

stung und die Anpflanzung von Lebhägen verlangte. 

Dieser Erlass musste überall im Kanton Bern von den Kanzeln verlesen werden, 

um die Bevölkerung und die Lokalbehörden zu orientieren. Die Landvögte wa­

ren verpflichtet dafür zu sorgen, dass die verschärfte Waldordnung auch einge­

halten wurde. 

Im 19. Jahrhundert erweiterte sich der Nidauer Waldbesitz um 15 Jucharten 

des Längholzes (bei Madretsch), das der Staat Bern der Burgergemeinde ab­

trat. Der heutige Stand der Eigentumsverhältnisse wurde in zwei Ausschei­

dungsverträgen zwischen Einwohner- und Burgergemeinde besiegelt. 

Im Jahre 1855 wurden der Burgergemeinde sämtliche Stadtwaldungen zuge­

sprochen. Sie verpflichtete sich allerdings zu Holzlieferungen zur Beheizung 

des Pfarrhauses (heutige Hauptstr. Nr. 43), der Schulen (Schulgasse Nr. 15 und 

21), des Ratshaussaales und der Gemeindeschreiberei. 

In einem zweiten Vertrag von 1925 konnte sich die Burgergemeinde von diesen 

Verpflichtungen loskaufen, indem sie der Einwohnergemeinde das Erlenwäldli 

und das Strandbadterrain überliess. 

1856 verkauft die Burgergemeinde Nidau der Centralbahn zum Bau der Linie 

Biel-Solothurn einen Waldstreifen am Nordrand des Büttenberges. Die Cen­

tralbahn ihrerseits verpflichtet sich zum Bau des heute noch bestehenden Holz­

abfuhrweges längs der Bahnlinie. 

Heute haben sich die Wertvorstellungen gründlich geändert. Während Jahr­

hunderten wurde der Wald genutzt - oft auch übernutzt - und mit einem Mini­

mum an Aufwand gepflegt und erneuert. 

Sicher spielt auch heute noch die Nutzung eine wichtige Rolle (Brennholz als 

Burgernutzen wird in Nidau schon seit Jahrzehnten nicht mehr abgegeben), 

aber Aufwand und Ertrag geraten immer mehr aus dem Gleichgewicht. Zahlen 

aus dem Forstwesen der Burgergemeinde Nidau können das belegen. 

Di1e Gesamtfläche der Waldungen beinhaltet 208 ha. Ist es Zufall, dass die Wal­

dungen im Nidauberg (Gemeinden Lamboing und Tüscherz-Alfermee) annä­

hernd die Gesamtfläche der Gemeinde Nidau mit 154 ha beträgt? 

In einem normalen Forstjahr - ohne Fallholz - entstehen Kosten für die Nut­

zung/Hege/Pflege von ca. Fr. 150 000.-. Der Ertrag reicht leider heute bei wei­

tem nicht mehr aus. Das Burgergut steht mit Zuschüssen zur Seite. 

Im Kanton Bern sind die Waldungen zur Bewirtschaftung in sogenannte Forst­

reviere aufgeteilt. Die Wälder der Burgergemeinden Bellmund, Leubringen, 
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Merzligen, Port, Tüscherz-Alfermee, und die sich in diesem Gebiet befinden­

den Waldungen Privater, bilden das Revier II. Die zu betreuende Fläche von ca. 

700 ha untersteht dem Revierförster und 2-4 Forstwarten. Als Oberaufsicht 

waltet die Seeländische Forstverwaltung in Biel und diese Stelle untersteht dem 

Forstkreis 12 Seeland mit Sitz in Ins. Auf diese Weise besorgt die Burgerge­

meinde Nidau die ihr vom Staat übertragene Aufgabe. 
Im Jahre 1987 haben verschiedene Waldbesitzer im Raum Biel beschlossen, 
ihre Wälder auf der Basis von Infrarotfotos kartieren zu lassen, um über den 

Stand der Waldschäden Auskunft zu erhalten. Das Resultat dient den Verant­

wortlichen dazu, die folgenden drei Schwerpunkte zu erkennen: Waldbauliche 

Konsequenz, Auswirkung auf die Erholungs- und Schutzfunktionen, Wirt­

schaftlichkeit. 

Auf den heutigen Zustand des Waldes können wir im Rahmen dieses kurzen 

Berichtes nicht eingehen. W ir müssen jedoch immer wieder zur Kenntnis neh­

men, wie Besserwisser in Unkenntnis der bestehenden Verhältnisse die Wald­

besitzer anprangern. 

Wer sich nicht selber mit Unterhalt und Pflege des Waldes auseinandersetzen 

muss, nimmt vielfach als selbstverständlich hin, dass er etwa als Wanderer, 

Jogger oder einfach Naturfreund den Wald gepflegt und die Wege unterhalten 

vorfindet. Hauptsache ist ihm, dass der Zugang zum Wald jederzeit offensteht; 

zu einem Erholungsgebiet, ohne das unsere Asphalt- und Betonkultur kaum 

erträglich wäre. 

Vergessen wir dabei nicht, dass der Wald nicht nur Erholungsgebiet, sondern 

auch Luftfilter, Grundwasserreservoir und natürlich Holzlieferant ist. 

Wenn er alle diese Funktionen auch weiterhin erfüllen soll, dann müssen wir 

uns auch vermehrt um ihn kümmern. In diesem Zusammenhang übernimmt 

die Burgergemeinde eine grosse Verantwortung. 

Quellen: 

Burgerarchiv und Schlossarchiv Nidau 

Ratsmanuale und Forstberichte 

Johann Gnägi 

Kurt Maibach 
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Abgeändertes Zihlbrüggli 1919. 
Bei der von Genietruppen erbauten Brücke wurde der mittlere Pfeiler durch ein Hänge- und
Sprengwerk ersetzt. 
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Bogenbrüggli 1989 

Jedermann in Nidau ist geläufig, welcher der verschiedenen Übergänge über 
die Alte Zihl allgemein Bogenbrüggli genannt wird: die Fussgängerbrücke zwi­
schen dem Hofmattenquartier und der Zihlstrasse, in der Verlängerungsachse 
des Schalgässli beim Restaurant Kreuz. Baujahr ist 1926. Wenig später ent­
stand eine ähnliche Brücke zwischen dem Strandbad Biel (auf Nidauer Ge­
meindegebiet) und der Hafenanlage (1929/1932). 

Der beliebte Hofmattenübergang war 1989 während längerer Zeit gesperrt: Sa­
nierungsarbeiten waren fällig geworden, um wachsende Schäden zu stoppen 
(Ingenieurbüro Schmid und Pletscher AG, Unternehmung Lindt und Peter 
AG; Aufwand rund Fr. 280 000.-). Die Zustandsprüfung 1988 hatte gezeigt, 
dass die Betonqualität wie bei vielen formschönen Brückenbauten der 1920er 
und 1930er Jahre eher bescheiden war und dass die durch Abplatzungen teil­
weise sichtbare Armierung fortschreitend korrodierte. Der Zustand der sechs 
inneren Hohlkasten erwies sich dann als noch weit schlechter. Die Armierung 
wurde freigelegt und mit einem neuen Rostschutz versehen, dann folgten Re­
profilierung und Spritzbetonbehandlung und zuletzt, 1990, ein neuer Belag. 
Die Arbeiten an der Unterseite erfolgten von einem Floss aus. Warum es sich 
bei der Brücke überraschenderweise eigentlich nicht um eine Betonkonstruk­
tion, sondern vielmehr um eine ausbetonierte Stahlkonstruktion handelt, er­
klärt sich wohl, wie wir sehen werden, aus der Entstehungsgeschichte. W ir 
wenden uns aber zunächst der recht langen Vorgeschichte zu; sie bildet ein auf­
schlussreiches, lebhaftes Kapitel aus der Entwicklungsgeschichte Nidaus. 

Das Schalgässli («Gnägiloch», nach der Metzgerfamilie) ist ein typisches Ele­
ment des spätmittelalterlichen Stadtplans. Es erlaubte raschen Zugang zu den 
Hinterhäusern und den Anlegestellen an der Grossen Zihl. Mehrere städtebau­
liche Planungsentwürfe kurz nach 1900 sahen hier einen Strassendurchbruch 
mit Brücke zum künftigen Ostquartier vor. Diese Querachsenidee blieb, als von 
1911 an das Hofmattenquartier der Eisenbahner-Baugenossenschaft Biel ent­
stand. Doch war die Besiedlung der Hofmatten rascher als ein Entschluss zur 
Bresche im alten Stadtkörper, die folgenschwer hätte werden können. 1912 
dachte man sich die notwendige Verbindung so, dass ein bald erstellter Fuss­
gängersteg später den Trottoirbereich einer grösseren Fahrbrücke hätte bilden 
sollen. Die Vereinigten Konstruktionswerkstätten Nidau und Döttingen (die 
im Volksmund besser als «Wolfbude» bekannten, aus der Juragewässerkorrek­
tion hervorgegangenen Brückenbauwerkstätten) schlugen drei Eisenkonstruk­
tionen vor, Ingenieur Karl Schmid vier elegante Lösungen in Beton, darunter 
eine Variante mit Fahrbahn und zwei Trottoirs (Dezember 1913). 
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Der Erste Weltkrieg liess dann die ausgiebige Planung ruhen. Die Situation der 

Hofmatten rief aber nach einem Provisorium. Nach einem weiteren Projekt 
von Schmid wurde im Vorfrühling 1917 ein Steg von 1,8 m Breite durch das Sap­

peurbataillon 2 und den Divisionsbrückentrain 2 ins Werk gesetzt. Die Ge­
meinde lieferte das Material, die Truppe erhielt eine Gratifikation von Fr. 

400.-, und 26 Geschäftsleute an der Hauptstrasse veranstalteten eine Samm­

lung, die zuhanden der Gemeindekasse Fr. 241.- ergab; die Eisenbahner-Bau­

genossenschaft steuerte Fr. 50.- bei. Der Steg bestand aus sechs Jochen. 

Fussgängersteg, erstellt durch Genietruppen 1917 (Zustand 1917-1921). 

Die Mischlandwirtschaft am linken Seeufer war damals noch lebendig: Reb­

bau, etwas Gross- und Kleinviehhaltung, Grundbesitz und Bewirtschaftung 

auf dem Berg, in den Magglingenmatten, im «Eenerland», in Nidau und auch 

in Port. Vingelz hatte noch weitgehend bäuerliches Gepräge. Dem gewohnten 

Gebrauch der Ruderschiffe, bei niedrigem Wasserstand dem Leinenzug vom 

Reckweg aus, kam nun die Konstruktion der Geniebrücke in die Quere. Unter 

der Führung von Ernst Hirt, Tüscherz, entspann sich eine längere Auseinan­
dersetzung. Von den 41 betroffenen schiffahrtsberechtigten Landeigentümern 

unterzeichneten im April 1918 eine Eingabe an die kantonale Baudirektion: 
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Wilhelm Krebs, Twann 

Cäsar Gürlet 

W. Engel

Wwe Gürlet-Hirt

R. Engel-Schmidlin

Rudolf Teutsch, Ligerz

E. Hirt-Römer

F. Römer, Gottstatterhaus

Ernst Hirt

H. Bourquin-Häusermann

Fritz Wysseier-Ambühl, Vingelz

Fritz Kocher 

Fritz Ambühl, Rebmann, Vingelz 

G. Hirt-Weibel, Alfermee

Felix Tschantre

Ernst Tschantre

Otto Tschantre

Ed. Engel-Ruff, Twann

H. Tschantre, Tüscherz

Albert Krebs, Wingreis

Karl Steinegger, Twann .

Lac de Bienne et les alpes be:rnoiscs 

Ein mit Heu oder Streue beladenes Ruderschiff kehrt ans linke Bielerseeufer zurück (vermutlich 

in der Gegend von Twann). Der Rebbauer ist auch Landwirt und holt sich das Viehfutter z.B. in 

den Nidauer Weidteilen. (Datiert vom 31.12.1910) 
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In wasserbaupolizeilicher Kompetenz hatte der Regierungsrat dem «Laufsteg» 
für eine Dauer von zehn Jahren zugestimmt. Die Petenten - in Sorge um ihre 
«Zu- und Abfuhr von Dünger und Produkten» und als Verteidiger wohlerwor­
bener Rechte - erreichten nun die Anordnung eines Umbaus der iungen 
Brücke: Wegnahme des mittleren Pfeilers, Ersatz durch ein Hänge- und 
Sprengwerk gemäss Projekt von Ingenieur W. Kindler vom Februar 1919, 
nachdem der Bieler Stadtbaumeister Heinrich Huser und die Architekturun­
ternehmung Römer und Fehlbaum kurz zuvor eine solche Massnahme als un­
durchführbar beurteilt hatten. Zudem ereignete sich im Oktober 1918 ein 
Bootsunfall mit Prozessfolgen. Die Petenten verlangten ferner die Übernahme 
ihrer Kosten durch die Gemeinde, die Teilnahme an einer Probefahrt und insbe­
sondere die Erstellung eines unteren Fusssteges um den ersten Pfeiler herum 
für die Funktionen des Reckweges; mit einer erneuten Einsprache betreffend 
zu geringe Durchfahrtshöhe drangen sie nicht durch und wurden für diesen 
Punkt bei Hochwasserständen auf die Benutzung des Nidau-Büren-Kanals 
verwiesen. 

Fussgängersteg nach Abänderung des Mittelteils (Zustand 1921-1926). Im Vordergrund: Hans 

Gnägi, Metzgermeister, Nidau. 
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Der Gemeinderat, für den die Landwirte vom linken Ufer wenig schmeichel­
hafte Worte fanden, hatte trotz wiederholter Aufforderungen durch den Kan­
ton mit dem Umbau keine Eile. Im Februar 1921 setzte die Baudirektion - er­
öffnet durch den Landjägerposten - eine letzte Frist innerhalb des gleichen 
Monats. Die Abänderung des strittigen Mittelteils, wie sie auf etlichen alten 
Fotos zu sehen ist, wurde von der Konstruktionswerkstätte C. Wolf & Cie 
nochmals überprüft. 

Im November 1924 wurde im Grossen Gemeinderat eine Interpellation betref­
fend Passantensicherheit auf dem reparaturbedürftigen Zihlsteg eingereicht. 
Die Schäden wurden 1925 untersucht, und im Juli 1926 sprach der Grosse Ge­
meinderat Kredite für einen Neubau. Die Idee einer Fahrbrücke schied endgül­
tig aus. Unter Baukommissionspräsident Herrli wurden verschiedene Projekte 
eingehend beraten und dem Gemeinderat vorgelegt: Varianten der Büros Kind­
ler, Schmid sowie der Brückenbauwerkstätten. Man entschloss sich klar für ei­
nen Betonsteg aus der «Einsicht, dass Eisenkonstruktionen ästhetisch schlecht 
wirken und nicht in diese Gegend passen würden» und zudem unterhaltsanfäl­
lig seien. So hatten sich die Ansichten seit den Zeiten der Juragewässerkorrek­
tion gewandelt. Der Bieler Stadtbaumeister Otto Schaub begutachtete 
Schmids Entwürfe, bemängelte Konstruktives, anerkannte aber die Ästhetik 
und lieferte selber ein weiteres Projekt nach dem Dreigelenkbogenprinzip. Die­
ses wurde dann von Schmid im Detail ausgearbeitet und verwirklicht. Die 
mündliche Überlieferung will, dass der Ingenieur mit seinem Auto - einem der 
wenigen im damaligen Nidau - selber die Belastungsprobe vornahm. 

Der Gemeinderat hielt fest, dass die Vorstudien insgesamt recht teuer waren. 
Die diversen Projekte kosteten zwischen Fr. 250.- und Fr. 700.-, dies ein 
Höchstbetrag, der Bedenken erregte. Die Devisierungen für die Ausführung 
durch örtliche Firmen klafften stark auseinander und pendelten sich dann bei 
Fr. 20 000.- ein. Nach Überprüfungen durch die Ingenieure Antenen, Luder 
und Hübner genehmigte auch der Regierungsrat im Dezember 1926 den Bau. 
Die Vergebung an die Brückenbauwerkstätten für das Metallgerippe und an die 
Bauunternehmung Rudolf Hofstetter für die Betonierung dürfte zur recht un­
gewöhnlichen, 1989 festgestellten Materialkombination geführt haben. 

Gleichzeitig stand die Brücke der Biel-Täuffelen-lns-Bahn zur Debatte, die da­
mals auf der heutigen Linienführung Richtung Bahnhof Biel verlängert wer­
den sollte; der Gemeinderat bezichtigte die BTI, die eisenbahnrechtlich vor­
ging, der Geheimniskrämerei und wandte sich an die kantonale Baudirektion, 
um Pläne zu Gesicht zu bekommen und um zur Breite des anzufügenden Fuss­
gängerstegs Stellung zu nehmen. Der heutige Radfahrersteg neben der BTI­
Brücke stammt von 1980. 
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1912 
Eisen 
Vereinigte Konstruk­

x"' tionswerkstätten 

„n 

Von Norden 

1913 
Beton 
Karl Schmid, Projekt I 
Von Süden 

1913 
Beton 
Karl Schmid, Projekt II 
Von Süden 

1913 
- Eisen (Parallelträger)

Vereinigte Konstruk­
tionswerkstätten
Von Norden

1913 
Eisen (Bogenträger) 
Vereinigte Konstruk­
tionswerkstätten 
Von Norden 



1917 

Holz (Genietruppen) 
Karl Schmid 
Von Norden 

-¾--- ...... -----..---------------. 

1919 

Holz (Umbau) 
W. Kindler
Von Norden

Eifrige Planung um das Bogenbrüggli. Auf der gegenüberliegenden Seite die nicht verwirklich­

ten Projekte. 

Oben: Das Provisorium und seine Abänderung. 

Unten: Ausführungsprojekt. 

Massstäbe 1:300. 

1926 

Stahl und Beton 
Karl Schmid 
Von Süden 

Zugehöriger 

Längsschnitt 
in der Axe 

63 



Aufnahme kurz nach Fertigstellung der heutigen Konstruktion. 

Auf dem Bogenbrüggli wurde 1927 ein Velofahrverbot erlassen. Zwischen 1918 

und 1938 übernahm die Gemeinde sukzessive die Strassen des Hofmattenquar­

tiers. Das Bogenbrüggli ist als charakteristischer Zeuge der Zwischenkriegszeit 
zu einem unverwechselbaren Verbindungsglied zwischen dem Städtchen und 

dem neueren Nidau geworden. 

Andres Moser 

Hinweise: 
Gemeindearchiv: Protokolle des Gemeinderates und des Grossen Gemeinderates, Schnellhefter 
Zihlüberbrückung (Akten, Korrespondenzen, Rechnungen, Pläne), Bundesordner Tiefbau, 
Plansammlung Bauinspektorat. Regierungsratsbeschlüsse. Presse. 
Über das ehemalige Waschhaus im Schalgässli unmittelbar beim Brückenkop: berichtet Ingrid 
Ehrensperger im Katalog «Waschtag», Museum Neuhaus, Biel, 1988, S. 80 f. 
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